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Seite 1 von 5



§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen "HERZKIND e.V." - Verein zur Förderung der Betreuung und Be-
ratung herzkranker Kinder und Ihrer Familien.

(2) Der  Verein  hat  seinen  Sitz  und  Gerichtsstand  in  Braunschweig  und  ist  im  Vereinsregister
eingetragen.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2     Vereinszweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Betreuung und Beratung herzkranker Kinder und ihrer
Familien sowie Jugendlicher und Erwachsener mit angeborenen bzw. bereits in der Kindheit erwor-
benen Herzerkrankungen.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte  Zwecke"  der  Abgabenordnung.  Der  Satzungszweck  wird  insbesondere
verwirklicht durch

a) Beratung und Betreuung der Betroffenen und ihrer Familien vor, bei und nach stationärem Auf-
enthalt. Im Falle besonderer krankheitsbedingter Kosten auch finanzielle Unterstützung, um
soziale Notlagen im Einzelfall abzuwenden, sofern Bedürftigkeit vorliegt, und wenn nachweis-
lich kein Dritter zur Kostenübernahme verpflichtet ist.

b) Information der Betroffenen und/oder ihrer Familien über alle Erscheinungsformen und Folge-
zustände von angeborenen oder im Kindesalter erworbenen Herzkrankheiten, sowie deren Be-
ratung und Aufklärung durch Erfahrungsaustausch, Vorträge und andere dafür geeignete Mit-
tel, einschließlich der Anleitung zur Selbsthilfe.

c) Förderung der sozialen Kontakte der Betroffenen und ihrer Familien untereinander.

d) Förderung des Interesses und der aktiven Mitarbeit von Kliniken und niedergelassenen Kinder-
ärzten.

e) Unterstützung der pädiatrisch - kardiologischen Abteilungen sowie der pädiatrischen Kardio-
chirurgie auch im wissenschaftlichen Bereich.

f) Die Übernahme der Geschäftsführung von gemeinnützigen Stiftungen, deren Zielsetzung dem
Vereinszweck und den Aufgaben des HERZKIND e.V. entsprechen.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des  Vereins  fremd  sind  oder  durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall  seines bisherigen Zwecks fällt das
Vermögen des Vereins an die Kinderherzstiftung in Deutsche Herzstiftung e.V. in Frankfurt oder an
deren Rechtsnachfolgerin, die das Vereinsvermögen unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 3     Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des privaten und öf-
fentlichen Rechts werden.

(2) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit er-
nennen.

(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den
Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist
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der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit
zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen.

(4) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des
Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

(5) Passive Mitgliedschaft/Fördermitgliedschaft ist möglich.  Der Förderbeitrag beträgt mindestens das
Doppelte einer Einzelmitgliedschaft im Jahr des Eintritts für die Dauer der Mitgliedschaft.

§ 4    Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Austritt aus dem Verein oder Streichung von der
Mitgliederliste.

(2) Der  Austritt  erfolgt  durch schriftliche  Erklärung gegenüber  dem Vorstand. Bei  beschränkt  Ge-
schäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen
Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden,
wobei eine Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten ist.

(3) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es durch
Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden.  Vor der Beschlussfassung
muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme ge-
ben. 
Der  Beschluss des  Vorstands  ist  schriftlich  zu begründen und dem Mitglied nachweisbar zu-
zusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einle-
gen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses in schriftlicher Form
beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung
der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den  Ausschluss
entscheidet. 
Bei schwebenden Ausschlussverfahren kann der Vorstand das Mitglied von allen Mitgliedsrechten
und Ämtern durch Mehrheitsbeschluss entheben.

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn
es trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliederbeiträgen oder von Umlagen im Rück-
stand ist. 
Die  Streichung  wird  beschlossen,  wenn nach  der  Absendung der  2.  Mahnung vier  Wochen
verstrichen sind  und in  dieser  Mahnung die  Streichung angedroht wurde. Der  Beschluss  des
Vorstandes über die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

§ 5    Mitgliedsbeiträge

(1) Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres im voraus fällig.

(2) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Ver-
eins können Umlagen erhoben werden.

a) Den Beschluss über die Festsetzung einer Umlage fasst die Mitgliederversammlung.

b) Über die Festsetzung einer Umlage darf nur beschlossen werden, wenn dieses in der Einla-
dung zur Jahreshauptversammlung gesondert angekündigt wurde.

(3) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung
festgesetzt und in der Beitragsordnung geregelt.

(4) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.

(5) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder
stunden.

§ 6    Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung 
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§ 7    Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei, (3) höchstens neun (9) Personen:    dem
1. Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer und sechs weiteren Vor-
standsmitgliedern. Personalunion ist möglich. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, welche unbeschadet der Gesamtverantwortung
des  Vorstandes  die  Aufgabengebiete  auf  die  einzelnen  Vorstandsmitglieder  verteilt  und  die
Zuständigkeitsbereiche abgrenzt.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes, da-
runter der erste Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende oder der Schriftführer, vertreten.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von
der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstands-
mitglied ist einzeln zu wählen, Wiederwahl ist zulässig.

(4) Die  Vorstandsmitglieder üben ihr  Amt  ehrenamtlich  aus.  Damit  verbundene Auslagen  können
gegen Nachweis erstattet werden.

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amts-
dauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

(6) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellv.
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Schriftführer einberufen werden. Eine Tagesordnung
braucht nicht angekündigt zu werden.

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die absolute Mehrheit des Vorstandes.

§ 8     Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme.

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende Geschäftsjahr,  Entgegennahme
des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes;

b) Festsetzung der Mitgliederbeiträge;

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;

d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins;

e) Beschlussfassung über die Berufung eines Ausschliessungsbeschlusses des Vorstandes;

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 9    Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederversamml-
ung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Wochen
unter  Angabe der  Tagesordnung entweder  in  der  Vereinszeitschrift „Herzblick“  oder  schriftlich
einberufen. Die Frist  beginnt  mit  dem auf  die Auslieferung des  „Herzblicks“  oder  dem auf  die
Absendung  des  Einladungsschreibens  folgenden  Tag.  Die  Einladung  gilt  dem  Mitglied  als
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse
gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe beim Vorstand schriftlich die
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, die in
Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung.
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§ 10    Außerordentliche Mitgliederversammlung

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse
des Vereins es erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der
Gründe es beantragt.

§ 11    Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder von seinem Stellvertreter
geleitet. Ist  kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt  die Versammlung den Versammlungs-
leiter.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende volljährige Mitglied eine Stimme. Nicht anwe-
sende Mitglieder können ihre Stimme per Vollmacht auf ein anwesendes Mitglied übertragen. Voll-
machten  bedürfen  der  Schriftform  und müssen  spätestens  eine Woche vor  der  Mitgliederver-
sammlung dem Vorstand vorliegen. Ein anwesendes Mitglied kann nicht mehr als fünf nicht anwe-
sende Mitglieder vertreten.

(3) Die Stimmabgabe erfolgt durch Handzeichen oder mittels Stimmkarte. Die Beschlussfassung er-
folgt  im  allgemeinen  mit  einfacher  Mehrheit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Stimment-
haltungen gelten als ungültige Stimmen. 
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen
Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln erforderlich.
Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur durch Zustimmung aller Mitglieder beschlossen
werden. 

(4) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches vom jeweili-
gen Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 12    Schiedsstelle

(1) Die Mitgliederversammlung bestimmt aus ihrer Mitte heraus drei Vereinsmitglieder, die nicht Mit-
glied des Vorstandes sind, als Schiedsstelle.

(2) Die  Schiedsstelle  entscheidet  über  Streitigkeiten  zwischen  Vereinsmitgliedern,  die  auf
unterschiedlicher Auslegung der Vereinssatzung beruhen und unmittelbar die Arbeit der streiten-
den Vereinsmitglieder betreffen.

(3) Arbeitsgrundlage der Schiedsstelle ist die Schiedsordnung.

(4) Der ordentliche Rechtsweg ist durch die Schiedsstelle nicht ausgeschlossen.

§ 13    Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun
Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellv.
Vorsitzende gemeinsame vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(3) Das nach der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Kinderherzstiftung in Deutsche Herz-
stiftung e.V. Frankfurt oder an deren Rechtsnachfolgerin.

(4) Die  vorstehenden  Bestimmungen  gelten  entsprechend,  wenn der  Verein  aus  einem  anderen
Grunde aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 24.03.2007
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